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BESCHLUSS NR.  299 /  S4.05

Wilstrasse inkl. Fussgänger
Bauabrechnung
Genehmigung

Ausgangslage
In Zusammenhang mit der Eröffnung der Kantonsschule Uster im Frühling 2012 hat sich die Stadt 
Uster dafür eingesetzt, dass an der Wilstrasse, auf Höhe der Krämerackerstrasse, ein sicherer Fuss-
gängerübergang erstellt wird. Seitens der zuständigen kantonalen Amtsstellen «Amt für Verkehr» 
und «Kantonspolizei» wurde das Vorhaben im Grundsatz unterstützt. Die Kosten mussten von der 
Stadt Uster übernommen werden. Die Markierung eines Fussgängerstreifens lehnte die Kantonspoli-
zei ab. Der Fussgängerübergang, ohne Fussgängerstreifen, ist seit Sommer 2012 in Betrieb und hat 
sich bewährt.
Bauabrechnung
Die Bauabrechnung der Abteilung Bau vom 13. Juni 2019 zeigt folgendes Bild:

Bauabrechnung Fr. 
inkl. MWST

Kosten gem. Kredit
Fr. inkl. MWST

Differenz 
in Fr.

Differenz 
in %

I. Erwerb von Grund und Rechten 0.00 0.00 0.00 0.0

II. Bauarbeiten 24ꞌ270.60 25ꞌ000.00 -729.40 -3.0

Total 24'270.60 25ꞌ000.00 -729.40 -3.0

Die Abteilung Bau empfiehlt, die Bauabrechnung «Wilstrasse inkl. Fussgänger» vom 13. Juni 2019 
mit einem Minderaufwand von Fr. -729.40 zu genehmigen.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung des Projekts «Wilstrasse inkl. Fussgänger» der Abteilung Bau vom 
13. Juni 2019 im Betrag von Fr. 24 270.60 wird genehmigt.

2. Mitteilung als Protokollauszug an
 Abteilungsvorsteher Bau, Stefan Feldmann
 Abteilung Finanzen
 Abteilung Bau
 LG Infrastrukturmanagement

öffentlich


